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IhreAnfrage nach dem Verbraucherinformationsgesetz

████ ███████████ █████

ichnehme Bezug auf IhrSchreibenvom 13.03.2019zur Herausgabe internerUnterlagenzum
Verfahrenhinsichtlichder Bearbeitungvon VIG-Anfragenund der damitverbundenenAnhörung
und entsprechenderFristsetzungen.

Aus dem VIG'lässtsichkeinAnspruchaufHerausgabeinternerVerfahrensunterlagenhinsichtlich
derVIG-Anfragenableiten.Jedoch ergibtsicheinAnspruch aus 87 BremischesInformationsfrei-
heitsgesetz(BremIFG)".Hiernach istdieEinsichtnahmein amtlicheInformationenmöglich.

Gemäß 82BremIFG beinhaltenamtlicheInformationenjede amtlichenZwecken dienende Auf-
zeichnung, unabhängig von derArt ihrerSpeicherung; ausgenommen hiervon sind Entwürfe und

Notizen,dienichtBestandteileinesVorgangswerdensollen. Da es sichbeiderBeantwortungder
" VIG-Anfragen um eine gemeinsame Erledigung der Aufgaben durch den Lebensmittelüberwa-

chungs- Tierschutz-und VeterinärdienstBremen (LMTVet) und die Senatorin fürWissenschaft,

Gesundheitund VerbraucherschutzBremen handelt,wurden beideBehördenhinsichtlichder
Herausgabe von amtlichen Informationengeprüft.Der LMTVet verfügtüber keine Verfahrensan-

weisung.

_Meine Behörde hältebenfallskeineamtlichenInformationengemäß BremIFG vor,dieherausge-
geben werden können.
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Des Weiterenhaben Sieangefragt,warum trotzdersichaus $ 5 Absatz1 Satz2 VIG ergebenden
Möglichkeitzum Verzichtauf dieAnhörungin FällendieWeitergabe von Informationeni.S.d. 8 2

Absatz 1 Satz1 Nummer 1VIG betreffendtrotzdemeineAnhörung durchgeführtwird.Die Formu-
lierung„kann“impliziertden Auftragan dieVerwaltungpflichtgemäßesErmessen auszuüben.
Gemäß 828 BremischesVerwaltungsverfahrensgesetz(BremVwVfG)"kommt eineAnhörungin
Betracht,wenn indie Rechte Drittereingegriffenwird.Da mitder Herausgabe derInformationen

an Sie die Rechte des Dritten(im vorliegendenVerfahren des angefragten Betriebs)eingegriffen

wird,wirddieMöglichkeitzurStellungnahmeund somitauch zur Darlegungzustimmenderoder
ablehnenderGründe geboten.SindkeineBeanstandungen beiden Betriebenerfolgt,werden in
der Regel auch keineAnhörungendurchgeführt.

AbschließendführenSiedieRückmeldefristdes Antragstellersvon 2 Wochenan. Nachhiesiger |
Auffassung istdie Rückmeldung des Antragstellerseine Möglichkeit,den gestelltenAntrag zu-

rückziehenzu können oder weitereInformationeninsVerfahren einzubringen.Es handeltsichhier

um eine Entscheidung des Antragstellers,ob das Verfahren weitergeführtwerden soll.Die Rück-

meldung istjedoch nichterforderlichund lediglicheine Kann-Handlung,d.h.der Antrag bleibt
auch beifehlenderRückmeldung durchden Antragstellerbestehenund wirdentsprechendbear-
beitet.Zudem werden durchdas VIG FristenzurAntragsbearbeitungvorgegeben,sodass durch
dieenge Fristsetzungbeider Rückmeldung durch den Antragstellerdas weitereVerfahrenin sei-

nem zeitlichenAblaufnichtwesentlichgehemmt wird.Ebenfallswesentlichist,dass im Laufedes
Verfahrensjederzeitdie Möglichkeitbesteht,weitereInformationenwie z.B. Stellungnahmenein-

zubringen. | |
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'VerbraucherinformationsgesetzinderFassungderBekanntmachung vom 17.Oktober2012 (BGBl.I S.
2166, 2725), das durch Artikel2 Absatz 34 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBi. IS.3154) geändert
wordenist
"Gesetzüberdie FreiheitdesZugangszu InformationenfürdasLandBremen(BremerInformationsfrei-
heitsgesetz-BremIFG) vom 16.Mai2006 (Brem.GBi.2006,263),zuletztgeändertdurchGesetzvom 03.
März 2019 (Brem.GBi.S.55)
""BremischesVerwaltungsverfahrensgesetz(BremVwVfG) inderFassungderBekanntmachung vom 9.Mai 2003
(Brem.GBi. 2003, 219),zuletztInhaltsübersicht,88 2, 3a, 25, 33, 37, 73,74 und 75 geändert, $ 99 aufgehoben durch
Gesetzvom 27.Januar2015 (Brem.GBi.S. 15


